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SATZUNG DER HANSESTADT ROSTOCK

TEIL A: PLANZEICHNUNG
PLANZEICHENERKLÄRUNG

Es gilt die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung -BauNVO-)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), geändert durch Artikel 3 des
 Gesetzes zur Erleichterung von Investitionen und der Ausweisung und Bereitstellung von Wohnbauland
vom 22. April 1993 (BGBl. I S. 466) sowie die Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die
Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 -PlanzV 90-) vom 18. Dezember 1990 (BGBl.
1991 I S. 58).

Planzeichen                                                    Erläuterung                                                      Rechtsgrundlage

I. FESTSETZUNGEN

ART DER BAULICHEN NUTZUNG                                       (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 des Baugesetzbuches -BauGB-)

                              Sonstige Sondergebiete                                                                                 (§ 11 BauNVO)

         E Einrichtungsmarkt

ÜBER DIE 2. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANS NR. 05.GE.35 FÜR DAS SONDER- UND GEWERBEGEBIET SCHUTOW - ALTES MESSEGELÄNDE
ÖSTLICH DER MESSESTRASSE UND NÖRDLICH DER B105

Satzung der Hansestadt Rostock
über die 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 05.GE.35

für das Sonder- und Gewerbegebiet Schutow - Altes Messegelände
östlich der Messestrasse und nördlich der B 105

MASZ DER BAULICHEN NUTZUNG                                                    (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

      GRZ                 Grundflächenzahl

        III                    Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

       OK                  Oberkante baulicher Anlagen

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN                              (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

SO

VERKEHRSFLÄCHEN                                                                              (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

                              Straßenverkehrsflächen

                              private Straßenverkehrsflächen

                              Straßenbegrenzungslinie

GRÜNFLÄCHEN                                                                                                        (§ 9  Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

                              Grünflächen

                              private Grünflächen

PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MASZNAHMEN UND FLÄCHEN FÜR MASZNAHMEN ZUM
SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT
                                                                                                                              (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB)

Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und sonstiger Bepflanzung sowie Bindungen für Bepflanzungen
und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern
                                                                                                                                    (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

                              Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
                              Bepflanzungen                                                        (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a BauGB)

SONSTIGE PLANZEICHEN

                              Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen                                    (§ 14 Abs. 1 BauNVO)

Zweckbestimmung:

        We                 Werbeanlage für Nutzungen innerhalb des SO 5

                              Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belastende Flächen
                                                                                                                                   (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

                              Umgrenzung der Flächen, die von Bebauung freizuhalten sind
                                                                                                                                    (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

         A Anbauverbotszone

         S                   Sichtfläche

                              Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung oder Abgrenzung des Maßes der Nutzung
innerhalb eines Baugebietes

                              Erweiterung des Geltungsbereichs des Bebauungsplans                     (§ 9 Abs. 7 BauGB)

II. KENNZEICHNUNGEN

                              Umgrenzung der Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen
                              belastet sind                                                                                            (§ 9 Abs. 7 BauGB)

                              Nr. der belasteten Fläche (siehe Begründung)

III. DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER

                              vorhandene Flurstücksgrenze

                              vorhandene Höhe nach HN

                              Flurstücksbezeichnung

entfallende hochbauliche Anlage

vorhandene hochbauliche Anlagen

  Nummer des Baugebietes

Fledermausquartier

5

III. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN

                             Umgrenzung von Bodendenkmalen                                                 (§ 2 Abs. 5 DSchG M-V)

0

Maßstab 1 : 1 000

10 20 30 50m40

Planunterlage:
Lage- und Höhenplan, M. 1 : 1.000 vom 27. 11. 1998
Vermessungsbüro Stechert
Mühlenstraße 10, 18069 Rostock
Tel.: 0381 / 776490, Fax: 0381 / 7764930
Lagenetz: Gauß-Krüger; Höhenbezug: HN

Hinweise
        Im Hinweis C wird bei der Aufzählung der Baugebiete, in denen sich aktive Fledermausquartiere
        befinden, das Gewerbegebiet GE 11 durch das Sondergebiet SO 5 ersetzt.

neuer Wortlaut:

C        Innerhalb der Baugebiete GE 1, GE 4 und SO 5 befinden sich aktive Fledermausquartiere.  Die
           Fledermausquartiere sind im Bebauungsplan dargestellt. Fledermäuse unterliegen den Bestim-
           mungen des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG). Sollen Quartiergebäude abgerissen
           werden, ist eine Befreiung von den Vorschriften des § 31 BNatSchG erforderlich. Der Abriss von
           Quartiergebäuden muss auf das notwendige Maß beschränkt bleiben. Notwendiger Abriss von
           Fledermausquartieren darf nur in den Wintermonaten, nach erfolgter Auskühlung, möglichst
           nach mehrtägiger intensiver Frostphase erfolgen, um den Aufenthalt von Fledermäusen sicher
           auszuschließen. Abrissarbeiten sollen vorsichtig und unter vorheriger Aufnahme der Dachhaut
           bzw. Drempelbleche an den Quartierstellen erfolgen. Das Hinzuziehen eines Sachkundigen zur
           ordnungsgemäßen Bergung möglicherweise aufgefundener Tiere ist ratsam. Vor dem Abriss ist
           Quartierersatz in quartiergleicher oder -ähnlicher Ausführung nahe dem ursprünglichen Quartier
           zu schaffen. Sollten keine vorgreifenden Quartierersatzmaßnahmen geschaffen werden können,
           ist die Neuanlage geeigneter Quartiere in die Neuplanung von Gebäuden zu integrieren. Für die
           zerstörten Quartiere ist mehrfach Ersatz zu leisten. Durch bauliche Differenzierung sind unter-
           schiedliche Quartiertypen anzubieten. Es sollte zu den Planungen ein sachkundiger Vertreter der
           Unteren Naturschutzbehörde bzw. des NABU hinzugezogen werden.

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21.12.2006 (BGBl. I S. 3316) sowie nach
§ 86 der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) vom 18. April 2006 (GVOBl. M-V S. 102),
wird nach Beschlußfassung durch die Bürgerschaft der Hansestadt Rostock vom 31.01.2007, folgende Satzung
über die 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 05.GE.35 für das Sonder- und Gewerbegebiet Schutow, Altes
Messegelände, nördlich der B 105 und östlich der Messestraße) bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und
dem Text (Teil B), erlassen:

                              Schutzgrün

23.   Hinter der textlichen Festsetzung Nr. 9.12 wird nachfolgende Festsetzung Nr. 9.13 eingefügt:

9.13   Auf den privaten Grünflächen "Baumpflanzung" südlich des Sondergebietes SO 5 sind als
          Ersatz für den Wegfall von 12 planfestgestellten Bäumen, standortgerechte Laubbäume in
          gleicher Anzahl in einer Mindestqualität von StU 20-25 cm zu pflanzen.

24. Die textliche Festsetzung Nr. 11.1 wird wie folgt neu gefasst:

11.1   Innerhalb der mit Pflanzgebot belegten Teile der privaten Grünflächen mit der Zweckbestim-
          mung -Schutzgrün- oder -Baumpflanzung- parallel zur Bundesstraße 105 sowie zur Messe-
          straße, sind Werbeanlagen unzulässig.

25.   In der textlichen Festsetzung Nr. 11.5 werden bei der Aufzählung der Baugebiete die  Gewerbege-
        biete GE 12 und GE 13 gestrichen.

neuer Wortlaut:

11.5   Innerhalb der Baugebiete GE 9 und GE 10 sind die an der Baulinie auszurichtenden Fassaden so
          auszubilden, dass der Anteil der Fensterflächen an der Fassadenfläche mindestens 25 % beträgt.

26.   In der textlichen Festsetzung Nr. 11.6 werden bei der Aufzählung der Baugebiete die Gewerbege-
        biete GE 12 und GE 13 gestrichen.

neuer Wortlaut:

11.6   Innerhalb der Baugebiete GE 9 und GE 10 sind die an der Baulinie auszurichtenden Fassaden mit
          mehr als 50 m Länge durch Vor- bzw. Rücksprünge zu gliedern. Die einzelnen Fassadenabschnit-
          te müssen eine Breite von mindestens 1/5 und höchsten 1/3 der Gebäudelänge haben. Die Vor-
          bzw. Rücksprünge müssen eine Tiefe von mindestens 1,50 m und höchstens 3,00 m haben.

28.   Hinter der textlichen Festsetzung Nr. 11.7 wird die Überschrift 12. Zuordnung der Ausgleichsmaß-
        nahmen sowie die nachfolgende Festsetzung Nr. 12.1 ergänzt:

12.     Zuordnung der Ausgleichsmaßnahmen                                           (§ 9 Abs. 1a Satz 2 BauGB)
12.1   Dem Sondergebiet SO 5, dem Gewerbegebiet GE 15  einschl. privater Planstraßen werden die
          unter den textlichen Festsetzungen Nr. 9.11 und 9.12 festgesetzten sowie folgende Ausgleichs-
          maßnahmen zugeordnet:

TEIL B: TEXT

1.     Hinter der textlichen Festsetzung Nr. 1.11 wird nachfolgende Festsetzung Nr. 1.12 eingefügt:
Sondergebiet Einrichtungmarkt

1.12    Im Sondergebiet Einrichtungsmarkt ist der Verkauf von Möbeln und branchenüblichen Rand-
           sortimenten zulässig. Eine Verkaufsfläche von 25.500 m² darf nicht überschritten werden.
           Hiervon dürfen auf einer Verkaufsfläche von 8.700 m² branchenübliche Randsortimente ge-
           handelt werden. Nachstehende Warensortimente sind ausgeschlossen:

a) Nahrungs- und Genussmittel mit Ausnahme von skandinavientypischen Lebensmitteln
           b) Drogerie und Parfümerieartikel

c) Schuhe und Lederwaren
d) Uhren, Schmuck
e) Foto, Optik
f) Sportartikel

g) HiFi Artikel
           h) Fahrräder

i) Bekleidung

2.     Die textliche Festsetzung Nr. 1.12 erhält die Nr. 1.13. In der textlichen Festsetzung Nr. 1.13 werden
        bei der Aufzählung der Sondergebiete, in denen die Errichtung von Sonderpostenmärkten unzu-
        lässig ist das SO 4 durch das SO 5 ersetzt.

neuer Wortlaut:

1.13    In den Sondergebieten SO 1 bis SO 5 ist die Errichtung von Sonderpostenmärkten  unzulässig.
                                                                                                                                    (§ 11 Abs.2 BauNVO)

3.     Die textliche Festsetzung Nr. 1.13 erhält die Nr. 1.14. In der textlichen Festsetzung Nr. 1.14 wird in
        der ersten Zeile das SO 4 durch das SO 5 ersetzt. Die Nr. 1.11 wird ersetzt durch die Nr. 1.12. Bei
        der Angabe der zulässigen immissionswirksamen flächenbezogenen Schalleistungspegel (Lw'' )
        wird das SO 5 mit den Werten von 61 dB / 47 dB (Tag/Nacht) in dB(A)/m² ergänzt.

neuer Wortlaut:

1.14    In den Sondergebieten SO 1 bis SO 5 sind Nutzungsarten gemäß textlicher Festsetzungen Nr. 1.1
           bis  1.12 nur dann zulässig, wenn die nachfolgend aufgeführten immissionswirksamen flächen-
           bezogenen Schalleistungspegel nach DIN 18005 Abschnitt 3.3 nicht überschritten werden:

Baugebiet immissionswirksamer flächenbezogener
Schalleistungspegel Lw'' Tag/Nacht (dB(A)/m²)

SO 1, SO 2 62 / 47

SO 3, SO 4 60 / 47

SO 5

          Tag im Sinne dieser Festsetzung ist der Zeitraum zwischen 06.00 Uhr und 22.00 Uhr. Nacht im
          Sinne dieser Festsetzung ist der Zeitraum zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr.
                                                                                                                                   (§ 11 Abs. 2 BauNVO)

Der B-Plan Nr. 05.GE. 35 wird im Teil B (Text) wie folgt geändert:

      BMZ                 Baumassenzahl

                              Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

                              Fußweg

Zweckbestimmung:

Baumpflanzung

4.     Die textliche Festsetzung Nr. 1.14 erhält die Nr. 1.15

5.     Die textliche Festsetzung Nr. 1.15 erhält die Nr. 1.16. In der textlichen Festsetzung Nr.1.16 werden
        bei der Aufzählung der Gewerbegebiete, in denen Einzelhandelsbetriebe unzulässig sind, das
        Gewerbegebiet GE 2 sowie die Gewerbegebiete GE 11 bis GE 14 gestrichen. Hinter dem GE 6
        wird das Komma durch ein „und" ersetzt.

neuer Wortlaut:

1.16    In den Gewerbegebieten GE 1,  GE 4, GE 5, GE 6 und  GE 8, sind
           Einzelhandelsbetriebe unzulässig.                                                                    (§ 1 Abs. 5 BauNVO)

6.     Die textliche Festsetzung Nr. 1.16 erhält die Nr. 1.17. Die textliche Festsetzung Nr. 1.17 wird wie
        folgt neu gefasst:

1.17     In den Gewerbegebieten GE 1 sowie GE 3 bis GE 10 und GE 15 ist die Errichtung von Son-
            derpostenmärkten unzulässig.                                                                  (§ 1 Abs. 9 BauNVO)

7.     Die textliche Festsetzung Nr. 1.17 erhält die Nr. 1.18. In der textlichen Festsetzung Nr. 1.18 werden
        die Gewerbegebiete GE 2 sowie GE 11 bis GE 14 gestrichen. Bei der Angabe der zulässigen
        immissionswirksamen flächenbezogenen Schalleistungspegel (Lw'' ) wird das GE 15 mit den
        Werten von 60 / 47 (Tag/Nacht) in dB(A)/m² ergänzt.

neuer Wortlaut:

1.18    In den Gewerbegebieten sind Nutzungsarten gemäß § 8 BauNVO nur dann  zulässig, wenn die
          nachfolgend aufgeführten immissionswirksamen flächenbezogenen Schalleistungspegel nach
          DIN 18005 Abschnitt 3.3 nicht überschritten werden:

Baugebiet immissionswirksamer flächenbezogener
Schalleistungspegel Lw'' Tag/Nacht (dB(A)/m²)

GE 1,  GE 5 62 / 47

GE 3, GE 4, GE 7, GE 8, GE 9, GE 10,
GE 15

60 / 47

GE 6

          Tag im Sinne dieser Festsetzung ist der Zeitraum zwischen 06.00 Uhr und 22.00 Uhr. Nacht im
          Sinne dieser Festsetzung ist der Zeitraum zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr.
                                                                                                                  (§ 1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauNVO)

9.     Hinter der textlichen Festsetzung Nr. 2.2 wird nachfolgende Festsetzung Nr. 2.3 eingefügt:

2.3      Innerhalb des Baugebietes SO 5 (Einrichtungsmarkt) darf die sich aus der festgesetzten
           Grundflächenzahl errechnete zulässige Grundfläche durch die in § 19 Abs. 4 Nr. 1 bis 3
           BauNVO bezeichneten Anlagen um bis zu 10 % überschritten werden. Die Begrenzung der
           Überschreitung der zulässigen Grundfläche auf 0,8 ist nicht anzuwenden.
                                                                                                                     § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO

10. Die textliche Festsetzung Nr. 5.1 wird wie folgt neu gefasst:

5.1      Innerhalb der festgesetzten Grünfläche zwischen der Planstraße A und den nördlich an-
           grenzenden Gewerbegebieten GE 5 und  GE 6, innerhalb der festgesetzten Grünflächen
           zwischen dem verkehrsberuhigten Bereich und den östlich angrenzenden Baugebieten
           GE 4 und SO 4 sowie innerhalb der festgesetzten Grünfläche zwischen der Planstraße E
           und dem nördlich angrenzenden Gewerbegebiet GE 1 ist die Anlage einer Zufahrt je
           Grundstück in einer Breite von 6,0 m zulässig. Anstelle einer Grundstückszufahrt ist die
           Anlage jeweils zweier getrennter Grundstückszufahrten zulässig. Hierbei darf die Breite der
           Zufahrten ein Maß von jeweils 3,50 m nicht überschreiten.

           Innerhalb der festgesetzten Grünflächen zwischen dem verkehrsberuhigten Bereich und den
           westlich angrenzenden Gewerbegebieten GE 3 und GE 15 ist die Anlage von Grundstücks-
           zufahrten in einer Breite von jeweils höchstens 3,50 m zulässig.

11.   Die textliche Festsetzung Nr. 6.2 wird wie folgt ergänzt: „Davon ausgenommen ist das aus dem
        Sondergebiet SO 5 sowie aus dem Gewerbegebiet GE 15 anfallende Niederschlagswasser."

neuer Wortlaut:

6.2     Das anfallende gereinigte Niederschlagswasser von den Verkehrsflächen sowie von den privaten
          Grundstücksflächen ist, soweit eine örtliche Versickerung nicht möglich ist, in die östlich angren-
          zenden Griebensölle einzuleiten. Davon ausgenommen ist das aus dem Sondergebiet SO 5 sowie
          aus dem Gewerbegebiet GE 15  anfallende Niederschlagswasser.

12.   Die textliche Festsetzung Nr. 7.1 wird wie folgt ergänzt: „Innerhalb der privaten Verkehrsfläche zwi-
        schen dem Sondergebiet SO 5 und den Gewerbegebieten GE 3 und GE 15 sind mit Geh-, Fahr-
        und Leitungsrechten zugunsten der Eigentümer der anliegenden Grundstücke sowie der Versor-
        gungsbetriebe zu belastende Flächen festgesetzt. Innerhalb des Sondergebietes SO 5 sind mit
        Leitungsrechten zugunsten der Versorgungsbetriebe zu belastende Flächen festgesetzt. Die Lei-
        tungsrechte umfassen die Befugnis der Versorgungsbetriebe, unterirdische Ver- und Entsorgungs-
        leitungen herzustellen und zu unterhalten. Nutzungen, welche die Herstellung und Unterhaltung
        beeinträchtigen können, sind unzulässig."

13. In der textlichen Festsetzung Nr. 9.1 wird der Satz 5 gestrichen.
neuer Wortlaut:

9.1     Innerhalb der mit Pflanzgebot festgesetzten Teile der Verkehrsflächen sind großkronige Laub-
          bäume in einer Mindestqualität StU 18 - 20 cm zu pflanzen. Der Abstand der Bäume untereinan-
          der darf 14 m nicht überschreiten. Die Baumscheiben sind in einer Größe von 9 m² auszuführen.
          Die Anlage von öffentlichen Parkständen in den Baumzwischenräumen ist zulässig. Die Flächen,
          die nicht für öffentliche Parkstände oder Grundstückszufahrten genutzt werden, sind mit einer
          Landschaftsrasenmischung mit Kräuterbeimischung (RSM 7.1.1) anzusäen.

14.   Die nachfolgend aufgeführte textliche Festsetzung Nr. 9.3 wird ersatzlos gestrichen.

15. Die textliche Festsetzung Nr. 9.4  wird wie folgt neu gefasst:

9.4     Innerhalb der mit Buchstabe b bezeichneten Pflanzgebotsflächen sind Hecken, Sträucher und
          Bäume zu pflanzen. Hierbei sind Gehölze in der Mindestgröße leichter Strauch, 70 - 90 cm je
          nach Art mit 1 Stck. pro 1 bis 1,5 m² zu pflanzen. Je 10 m² ist mindestens ein Heister der Min-
          destqualität 150 - 200 cm und je 100 m² sind mindestens ein Baum I. Ordnung und zwei Bäu-
          me II. Ordnung der Mindestqualität StU 16-18 cm zu pflanzen.

16. In der textlichen Festsetzung Nr. 9.5 wird die Zahl 20 durch die Zahl 40 ersetzt, der letzte Satz wird
gestrichen.
neuer Wortlaut:

9.5     Innerhalb der mit Buchstabe c bezeichneten Pflanzgebotsflächen sind Bäume zu pflanzen.
          Je 40 m² sind mindestens ein Baum II. Ordnung der Mindestqualität StU 16-18 cm zu pflanzen.

17.   Die nachfolgend aufgeführte textliche Festsetzung Nr. 9.7 wird ersatzlos gestrichen.

19. Die textliche Festsetzung Nr. 9.9 wird wie folgt neu gefasst:

9.9     Je angefangene 5 Stellplätze ist 1 Baum zu pflanzen. Hiervon abweichend ist bei Großstell-
          platzanlagen ab 1.000 Stellplätze je angefangene 6 Stellplätze 1 Baum zu pflanzen. Die Min-
          destqualität wird mit StU 18-20 cm festgesetzt. Die Baumscheiben der Bäume müssen eine
          Größe von mindestens 7,5 m² haben.

20.   Die nachfolgend aufgeführte textliche Festsetzung Nr. 9.10 (Pflanzenlisten) wird ersatzlos gestrichen.

21.   Hinter der textlichen Festsetzung Nr. 9.9 wird nachfolgende Festsetzung Nr. 9.11 eingefügt:

9.11   Auf den Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern innerhalb der öffentlichen
          Grünfläche nördlich der Planstraße E sowie innerhalb der privaten Grünfläche südlich der
          Planstraße E sind großkronige Laubbäume in einer Mindestqualität StU 18-20 cm zu pflanzen.
          Der Abstand der Bäume untereinander darf 14 m nicht überschreiten. Die Baumscheiben
          sind in einer Größe von 9 m² auszuführen. Die Flächen außerhalb der Baumscheiben sind mit
          einer Landschaftsrasenmischung mit Kräuterbeimischung (RSM 7.1.1) anzusäen. Die Pflan-
          zungen auf der privaten Grünfläche südlich der Planstraße E sind auf die Verpflichtung ge-
          mäß textlicher Festsetzung Nr. 9.9 anrechenbar.

22.   Hinter der textlichen Festsetzung Nr. 9.11 wird nachfolgende Festsetzung Nr. 9.12 eingefügt:

9.12   Auf den privaten Grünflächen „Schutzgrün" westlich des Sondergebietes SO 5 sind Bäume in
          einer Mindestqualität von StU 18-20 cm zu pflanzen. Der Abstand der Bäume untereinander
          darf 14 m nicht überschreiten. Die Pflanzungen sind auf die Verpflichtung gemäß textlicher
          Festsetzung Nr. 9.9 anrechenbar.
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9.3     Innerhalb der mit Buchstabe a bezeichneten Pflanzgebotsflächen sind Bäume zu pflanzen.
          Je 100 m² sind mindestens ein Baum I. Ordnung (60 % davon aus der Pflanzenliste A) StU
          20-25 cm und zwei Bäume II. Ordnung (60 % davon aus der Pflanzenliste B) der Mindest-
          qualität StU 18-20 cm zu pflanzen.

9.7     Flachdächer von Gebäuden sind als Extensivgründach auszubilden. Es ist ein fachgerechter
          mindestens zweischichtiger Aufbau gemäß DIN 4095, DDV- und FFL-Richtlinie mit einer dau-
          erhaften Begrünung mit Pflanzen der Liste D anzulegen.

18.   Die nachfolgend aufgeführte textliche Festsetzung Nr. 9.8 wird ersatzlos gestrichen.

9.8     Die den Grundstücksgrenzen zugewandten fensterlosen Außenwandflächen von Gebäuden
          mit mehr als 30 m² Fläche sind mit mindestens einer Kletterpflanze je 1,0 m Wandlänge zu
          begrünen. Es sind Schling- bzw. Kletterpflanzen der Pflanzenliste E zu verwenden. Dies gilt
          auch für Fassadenflächen mit einem horizontalen Fensteröffnungsabstand von mehr als
          5,0 m.

Pflanzenliste A
(Bäume I. Ordnung)
Spitz Ahorn
Berg-Ahorn
Rot-Buche

Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Fagus sylvatica

Gem. Esche
Stiel-Eiche
Winter-Linde

Fraxinus excelsior
Quercus robur
Tilia cordata

Pflanzenliste B
(Bäume II. Ordnung)
Feld-Ahorn
Hainbuche
Weißdorn

Acer campestre
Carpinus betulus
Crataegus monogyna

Vogel-Kirsche
Birne

Prunus avium
Pyrus communis

Pflanzenliste C
(Sträucher)
Hartriegel
Hasel
Pfaffenhütchen
Stechpalme
Heckenkirsche
Liguster
Trauben-Kirsche

Cornus spec.
Corylus avellana
Euonymus europaeus
Ilex aquifolium
Lonicera xylosterum
Ligustrum vulgare
Prunus padus

Schlehe
Rosen
Weiden
Holunder
Schneeball
Sanddorn

Prunus spinosa
Rosa spec.
Salix spec.
Sambucus nigra
Viburnum spec.
Hippophae rhamnoides

Pflanzenliste D
(Extensivgründach)
Heide-Nelke
Feder-Nelke
Regenbogen-
Schwingel
Habichtskraut
Schillergras

Dianthus deltoides
Dianthus plumaius
Festuca amethysta
Hieracium pilosella

Koeleria glauca

Felsennelke
Weißer Mauerpfeffer
Dachwurz

Teppich-Sedum
Tripmadam

Petrorhagia saxifraga
Sedum album
Semppervivum-
Hybriden
Sedum spurium
Sedum reflexum

Pflanzenliste E
(Fassadenbegrünung)
Scheinrebe

Jasmintrompete
Efeu
Kletter-Hortensie

Arnpelopsis
brevipeduncula
Campsis radicans
Hedera helix
Hydrangea petiolaris

Jungfernrebe

Wilder Wein

Schling-Knöterich

Parhenocissus
quinquefolia
Parhenocissus t
ricuspidata
Polygonum aubertii

          Auf der öffentlichen Grünfläche nördlich der Sondergebietsfläche SO 2 ist auf einer Fläche
          von 7.030 m² ein Park anzulegen. Es ist eine Entmüllung vorzunehmen, das Landschaftsbild
          beeinträchtigende Elemente, wie Zäune und bauliche Anlagen sind zurückzubauen, ein Grob-
          planum ist herzustellen, die Bereiche ohne Baumbestand sind zu modellieren und als natur-
          nahe Wiese herzurichten. Vorhandene Baumgruppen sind mit Gehölzen zu unterpflanzen.

          Auf Teilflächen aus den Flurstücken 655/44 und 389/194, Flur 1, Gemarkung Flurbezirk V
          (Verkehrsfläche am Barnstorfer Ring) ist die Vollversiegelung, bestehend aus bituminöser
          Fahrbahn und Unterbau, bis auf einen zu verbleibenden Fuß- und Radweg, zurückzubauen.
          Die entsiegelten Flächen in einer Größe von 2.800 m² sind mit Boden aufzufüllen, es ist ein
          Grobplanum herzustellen. Die Flächen sind zu modellieren und anschließend zu naturnahem
          Laubwald aufzuforsten.

12.2   Den öffentlichen Straßenverkehrsflächen ( Messestraße, B 105, Planstraße E) werden folgen-
          de Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Geltungsbereiches zugeordnet:

Gegenstand der 2. Änderung des Bebauungsplans sind nur die farbig vorgenommenen Festsetzungen
und die mit diesen verbundenen schwarzen Schrift- oder Planzeichen sowie die eingefügten,
geänderten und gelöschten textlichen Festsetzungen.

          Nach Rückbau kleinerer Versiegelungsflächen erfolgt auf Teilflächen in einer Größe von
          6.069 m² aus dem Flurstück 44/88, Flur 2, Gemarkung Lütten Klein (südlich der Möllner
          Straße zwischen dem Behördenzentrum und der Stadtautobahn) die Entwicklung mesophiler
          Laubgebüsche und Baumgruppen aus vorhandenen ruderalen Staudenfloren. Für die Gehöl-
          ze werden standortheimische Baum- und Straucharten verwendet.

Baugrenze fortfallend

                              öffentliche Grünflächen, fortfallend

Parkanlage, fortfallend

8. Hinter der textlichen Festsetzung Nr. 1.19 wird die nachfolgende Festsetzung Nr. 1.20 zu Werbe-
        anlagen eingefügt:

Werbeanlagen

1.20    Innerhalb der Fläche für Werbeanlagen im Sondergebiet SO 5 (Einrichtungshaus) ist nur eine
            Werbeanlage bis zu einer Größe von 180 m² Grundfläche zulässig.
                                                                                                                   (§ 14 Abs. 1 Satz 3 BauNVO)

          Maßnahmen innerhalb des Geltungsbereiches:

          Maßnahmen außerhalb des Geltungsbereiches:

          Südlich der Polizeistation an der Möllner Straße ist auf einer Fläche von 7.118 m² eine
          ruderale Staudenflur zu mesophilem Laubgebüsch und Baumgruppen zu entwickeln. Für die
          Gehölze werden standortheimische Baum- und Straucharten verwendet.

p
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BD

ö

Geh- und Fahrrechte, fortfallend

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt, fortfallend

                              Gehölzstreifen

           Zwischen der Messestraße und dem östlich angrenzenden Gewerbegebiet GE 1 ist die An-
           lage von Grundstückszufahrten, außerhalb der mit Pflanzgebot belegten privaten Grünfläche
           Schutzgrün zulässig.

a                              grünordnerische Maßnahmefläche fortfallend

27.   Hinter der textlichen Festsetzung Nr. 11.6 wird nachfolgende Festsetzung Nr. 11.7 eingefügt:

11.7   Die Grünflächengestaltungssatzung der Hansestadt Rostock vom 09.10.2001, veröffentlicht
          im Städtischen Anzeiger Nr. 21/2001 vom 17.10.2001 ist nicht anzuwenden.
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